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Im Vertrag von Shimoda1 trafen die Kaiserreiche Russland und Japan 1855 erstmals eine schriftliche Vereinbarung über ihre gemeinsamen 
Grenzen. In den Artikeln 1 und 2 dieses Vertrages heißt es, wie folgt: 

 

 

 

 

Die Kurilen sollten demnach an Russland gehen, während Sachalin „wie bisher ungeteilt bleiben“ also im Kondominium stehen sollte. 

1875, im Vertrag von Tokio2 vereinbarten die beiden Reiche, was folgt:  

 

 

 

[…] 

 

 

 

In der Präambel ist die Rede von Missständen, die deshalb eingetreten seien, weil Sachalin gemeinsam besessen werde; was angesichts 
des Zeugnisses im Vertrag von Shimoda, wonach dieser ungeteilte Zustand seit jeher bestand, auffällig anmutet und die ursächliche 

 
1 LÉSUR, Annuaire, 1857, app., 347. 

2 MARTENS, NRG, 2ème, II, 582. 
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Beteiligung einer oder mehrerer dritter Parteien vermuten lässt, wozu passen könnte, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt mitten im Zeitalter 
der Ungleichen Verträge befinden. Wohl deshalb wurden auch im Vertrag von Shimoda die Kurilen (beinahe) zur Gänze Russland als dem 
mächtigeren Reich zugeschrieben, was zur Kontrolle des Zugangs zum Ochotskischen Meer bzw. zum offenen Pazifik von erheblicher 
Bedeutung war und ist. 

Gleichwohl, also trotz dieser Missstände, wird im Artikel 1 des zitierten Vertrags von Tokio eine Abtretungsmodalität gewählt, die rechtlich 
alles andere als astrein ist: Anstatt klar auszusprechen, dass es hier um die Auflösung eines Kondominiums zugunsten Russlands gehen 
sollte, wird suggeriert, Japan träte eine reale Hälfte der Insel Sachalin (arg.: la partie du territoire … qu’elle possède actuellement ) ab, was 
angesichts der Feststellung von Shimoda unzutreffend war und ist.  

Diese Diskrepanz zwischen wirklichem Rechtszustand und vorgenommener Schein-Zession macht letztere angesichts des (ja von dritter 
Seite erzwungenen) Vertragszwecks bzw. des sich daraus ergebenden Parteiwillens nichtig. 

Zumal aber die Zession der Kurilen an Japan „im Austausch“, also abhängig von der nichtigen Zession erfolgte, gestaltete sich auch jene 
als nichtig. 

Der weltpolitische Hintergrund (aus der Sicht der mutmaßlichen Drittparteien) war ganz offensichtlich der, Japan vom Rest des Fernen 
Ostens abzuschotten, zugleich aber – durch die im Artikel 2 von Tokio vorgenommene Rückabtretung der Kurilen an Japan – eine zum Pazifik 
hin offene Flanke Russlands zu schaffen, also auch dieses zu schwächen; während gerade durch das Kondominium auf Sachalin die 
historische Freundschaft zwischen den beiden Reichen zum Ausdruck gekommen war. 

Die darin als aufgezwungen vorgezeichneten Spannungen zwischen den beiden Reichen führten schließlich zum Krieg, der mit dem Frieden 
von Portsmouth 19053 beendet wurde. Darin heißt es: 

 

 

 

 

 

 

Zufolge der oben erörterten Nichtigkeit der Zession an Russland griff die Schein-Rückzession einer realen südlichen Hälfte an Japan, wie sie 
hier in Portsmouth vorgenommen wurde, ins Leere. 

Festzuhalten ist daher, dass der rechtliche Status quo zum Zeitpunkt von Portsmouth mit jenem zu Shimoda (Sachalin im Kondominium und 
die Kurilen bei Russland) identisch war bzw. ist. 

1907 schlossen die beiden Reiche in St. Petersburg eine Konvention4, in der es heißt, wie folgt: 

 

 

 

 

 
3 MARTENS, aaO, XXXIII, 3. 

4 MARTENS, aaO, 3ème, I, 7. 
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Actuel hat im Französischen5 die folgenden Bedeutungen: 

 

 

 

Angesichts der exorbitanten Bedeutung, die der Allianz zwischen den beiden Reichen gegen bzw. im Ausgleich zum nordwestlichen 
kapitalistischen System trotz der Tatsache zukommt, dass es dem letzteren gelang, Japan aus ihr herauszureißen, kann im gegebenen 
Zusammenhang durchaus von einer theologischen Funktion der Sequenz von Verträgen gesprochen werden, die mit jenem von Shimoda 
beginnt und endet. Daher ist, durchaus vergleichbar mit dem Gehalt der Makhzene im Frieden von Küçük Kainardschi (1774), die 
theologische, orange markierte Bedeutung von actuelle (wie es im Artikel 1 von St. Petersburg verwendet ist) anwendbar, und zwar mit dem 
Effekt, dass hier als aktuell einzig jene territoriale Lage gemeint sein kann, die vom Willen der beiden Parteien getragen ist: und dies ist jene 
von Shimoda. 

Hinzuzufügen ist dem, dass – wenn, wie in der Präambel von St. Petersburg suggeriert, ohnehin alles in Ordnung ist – eine Bestätigung des 
aktuellen Zustands, wenn er denn jenen meinte, der in Portsmouth scheinbar vereinbart wurde, ganz und gar redundant gewesen wäre, 
wobei solche Redundanzen im diplomatischen Verkehr tunlichst vermieden werden, um zusätzliches und unnötiges Auslegungsmaterial zu 
vermeiden. Es kann also nur, wie gesagt, die theologische Bedeutung des actuelle gemeint sein. 

Auch mit St. Petersburg hat sich somit nichts geändert, sondern nur der massive äußere Druck erneut bewiesen. 

Sodann kamen die beiden Weltkriege, von welchen der Zweite rücksichtlich Japans mit dem Frieden von San Francisco 19516 beendet 
wurde. Darin heißt es: 

 

 

 

 

Festzuhalten ist hier demnach, dass Japan, was die Kurilen angeht, auf gar nichts verzichten konnte, weil diese, wie gezeigt: immer noch 
laut Shimoda, unter die souveräne Gleichheit Russlands fielen; und dass es, was Sachalin angeht, mit Portsmouth überhaupt nichts 
erworben hatte, sodass auch dieser hier erklärte Verzicht ins Leere ging bzw. geht. 

Als Endergebnis ist zu schließen, dass nach dem bis heute rechtsgültigen Status quo von Shimoda Sachalin im Kondominium bzw. die 
Kurilen bei Russland liegen. 

Dies alles vorbehaltlich des ISA-Regimes der UNCLOS, welches freilich eine neue Beurteilung der rechtlichen Lage nach sich zu ziehen hat, 
welche hier anzustellen aber nicht zeitgemäß ist. 

 

Mag. Arthur Lambauer 

 

 

 
5 ROBERT, Dictionnaire, (1960), I, 48. 

6 136 UNTS, 46. 


